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A n fra 9 e 

der AbC?'eordneten Dr. HAUSER, STEINBAUER 
und Genossen 

an den Bundesminister für Just{z 

betreffend geringe Imklagetätigkeit und verminderte Aufklärungs­
quote bei der Staatsanwaltschaft Wien 

Die Staatsanv;a1 tschaft Wien entwickelt sich irr . .mer mehr zu einerr 
Sorgenkind der österreichischenJustiz. 

Die Staa tsamlal tschaften erheben nicht in allen bei ihnen 

angezeigten :Fällen eine Anklage; Ein nicht unerheblicher Teil 

der Verfahren vlird eingestell t oder wegen unbekannter Täter 

abgebrochen. Der Prozentsatz jener Strafsachen, in denen bei 

der Staatsanwaltschaft Wien Anklage erhoben wird, soll 

merklich niedriger liegen, als bei den anderen österreichischen 
Staatsanwaltsc~aften. 

Auch die Aufklärungsquote bei Straftaten ist im Bereich der 

Staatsanwaltschaft Wien besonders niedrig. So sollen im Jahre 

1976 im österreichischenDurchschnitt in rund 50 % der Fälle, 

welche die Staatsanwaltschaften zu behandeln hatten, die Täter 

nicht ausgeforscht worden sein. Bei der Staatsanwaltschaft Wien 

soll der Prozentsatz der Strafsachen ~it unbekannten Tätern 

bei weit über 60 % aller Strafsachen liegen. 
, 

So wurden im Jahr 1976 in Wien bei rund 50.000 Strafsachen 

in mehr als 30.000 Strafsachen die Täter nicht ausgeforscht. 

Dazu ist zu bemerken, daß die Ausforschung von Tätern wohl 

primär Aufgabe der Sicherheitsbehörden ist, daß die Staats-

an"'lal tschaft aber durch die Stellung geei?,neter Erhebungsauftr J5ge 

schon einen nicht unbeträchtlichen Ein~luB auf die AusforschuTlgs- . 

tätigkeit der Sicherheitsbeh8rden ausüben kann. 
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Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Justiz folqende , .. 

A n fra 9 e 

1) Trifft es zu, daß der Prozentsatz jener Strafsachen, in denen 

Anklage erhoben wird, bei der Staatsanwaltschaft Wien 

niedriger ist, als bei den übrigen 6sterreichischen Staats­

anwaltschaften ? 

2) tvenn dies der Fall ist, steht dem Bundesministerhlm für ,Tustiz' 

hierüber Zahlenmaterial zur Verfügung und wie lautet 

dieses ? 

3) Trifft es zu, daß der Prozentsatz von Strafverfahren gegen 

unbekannte Täter bei der Staatsam',1al tschaft ~'1ien höher liegt 

als im übrigen österreich ? 

4) Wenn dies der Fall ist, steht dem Bundesrninisterium für .;7ustiz 

hierüber Zahlenmaterial zur Verfügung und wie lautet 

dieses ? 

5) Bei Bejahunq der Fragen 1) und 3): Sieht sich das Bundes­

ministerium für Justiz aufgrund der niedrigen A.nklageinterlsi.tö.t 

sowie aufgrund der niedrigen Aufklti~ungsquote bei der 

Staatsanwaltschaft Wien veranlaßt, aufsichtsbehördliche 

Maßnahmen zu ergreifen ? 

6 ) Wenn dies nicht der Fall ist, aus "velchen GrUnden ist das 

Brindesministeriurn für Justiz der Auffassung, daß der 

gegenwärtige Zustand bei der Staatsanwaltschaft Wien 

entweder ohnehin zufriedenstellend oder nicht verbesserungs-· 

fähig ist ? 
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